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Änderung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der Schöfferstadt
Gemshehm über de Benutumg der Mara-Jock&-Kindertagesstätte ab
dem I. Ailärz 2026

BESCHLUSS:

Die Stadtverordnetenyersamrniung beschließt die Anderung des § 3 der Gebüh-
renordnung zur Satzung der Schöfferstadt Gernsheirn über die Benutzung der Ma-
ria-Jockel-Kindertagesstätte ab dem 1. März 2026. Die Maria-Jockel-
Kindertagesstatte wird irn Haushait unter dem Produkt 36501 geführt.

BEGRÜNDUNG:

In der Maria-Jockel-Kindertagesstatte wird seit dern 1. August 2025 ein Früh-
stücksbuffet angeboten und hierfür ergänzend zu den Verpflegungskosten eine
Frühstücks- und Getränkepauschale händisch erhoben, Ab clern 1 März 2026 wird
diese Pauschale in die Gebührenordnung zur Satzung der Schöfferstadt Gems-
heim über die Benutzung der Maria-Jockel-Kindertagesstätte aufgenornrnen und
rnit dem Verpflegungsgeld rnonatlich abgebucht.

Die angefügte Synopse zeigt die Veränderungen gegenüber der aktuellen Gebüh-
renordnung zur Satzung der Schöfferstadt Gernsheim über die Benutzung der Nia-
ria-Jockel-Kindertagesstätte auf.

gez. Burger, Bürgerrneister
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Änderung des § 3
der Gebührenordnung

zur Satzung der
Schöfferstadt Gernsheim
über die Benutzung der

Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Veröffentlicht in der Ried-lnformation Nr........
vom ...............



PrE2mbe

Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVB1. 1 S.698), zuletzt geändert durch Gesetz
vorn 10. Ju li 2024 (GVB1. 2024, Nr. 31) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vorn 7. März 2005 (GV131. 1
S.142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vorn 01. April 2025 (GVBI 2025
Nr. 24) und §§ 1-6 des Gesetzes über kornrnunale Abgaben (KAG) in der Fassung
vorn 24. März 2013 (GVBI. S.134), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom
01. April 2025 (GVBI 2025 Nr. 24) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 86, 90ff des Achten
Buchs Sozialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe — (SGB Vi 11) in der Fassung der
Bekanntmachung vorn 11. Septernber 2012 (BGBI. 1 S.2022), neugefasst durch
Bekanntrnachung vom 11. September 2012 (BGBI 1 S. 2022), zuletzt geändert durch
Art. 2 c1es Gesetzes vorn 3. April 2025 (BGBI 2025 1 Nr. 107) hat die
Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim in ihrer Sitzung arn
............. folgende Änderung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der
Schöfferstadt Gernsheim über die Benutzung der Maria-Jockel-Kindertagesstätte
beschlossen:

3 3

(4) Für das Getränkeangebot und das Frühstücksbuffet wird irn Monat eine
Pauschale n Höhe von 10,00 EUR fällig.

Diese Pauschale wird mit dern Verpflegungsgeld rnonathch abgebucht uncl ist
bindend für alle Kinder der Einrichtung mit dem Aufnahmedaturn.

§ 7
nkraltirei..en

Diese Änderung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der Schöfferstadt
Gernsheirn über die Benutzung der Maria-Jockel-Kindertagesstätte tritt zurn 1. März
2026 in Kraft.

Die Änderung der Gebührenordnung wird hierrnit ausgefedigt.

Gernsheim, dem XX.XX.2026

Der .f]a srrai der
Schöfferstadt Gernshekm

Burger, Bürgerrneister



Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der lnhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Gernsheim, gez. Burger, Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am ..... in der Ried-lnformation
Nr........ öffentlich bekannt gemacht.

Gernsheim, gez. Burger, Bürgermeister
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Präsmbefi

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Ge-
rneindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBI. I
S. 142), zuletzt geändert durch Art. 29 Abs. 4 des Gesetzes vom
11. Dezember 2020 (GVBI. S.915), den Bestimmungen des Hes-
sischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vorn 18.
Dezember 2006 (GVBI. I S. 698), zuletzt mehrfach geändert und
§ 27 a eingefügt durch Gesetz vom 9. Dezember 2022 (GVBI. S.
759), der §§ 1 bis 5 a und 10 des Hessischen Gesetzes über
Kornmunalabgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013
(GVBI. S. 134), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
28. Mai 2018 (GVBI. S. 247), sowie der Bestimmungen des Hes-
sischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) in der
Fassung vom 12. Dezember 2008 (GVBI. I 2009 S. 2), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBI. S.
348, 352), hat die Stadtverordnetenversamrnlung der Schöf-
ferstadt Gernsheim in ihrer Sitzung am XXXX.XXX( nachste-
hende Anderung des § 2 Ziffern 3 a),-19)--u-nd-c-) der Gebührenord-
nung zur Satzung der Schöfferstadt Gernsheim über die Benut-
zung der kommunalen Marja-Jocke-Kindertagesstättz erlas-
sen:

Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBI. I
S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. „lull 2024 (GVBI.
2024, Nr. 31) und der §§; 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hess--
schen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vorn 7. März
2005 (GVB!. J 5.142), zuietzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes
vom 01. April 2025 (GVBI 2025 Nr. 24) uric! M 1-6 des Gesetzes
über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vorn 24. März
2013 (GVBI. 5.134), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes
vom 01. April 2026 (GVBI 2025 Nr. 24) sowie §§; 22, 22a, 74, 86,
36, 90ff des Achten Buchs Sozial,gesetzbuch - Kinder- und Ju-
gendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vorn
M. September 2012 (BGBI. I S.2022), neugefasst durch Be-
kanntmachung vorn 11. September 2012 (BGBI i S. 2022), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vorn 3. April 2025 (BGBI
2025 š Nr. 107) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schäf-
ferstaclt Gernsheim in ihrer Sitzung am ............. folgende Ande-
rung des (3 3 der Gebührenordnung zur Satzung der Schöf-
ferstadt Gernsheim über die Benutzung der Maria-Jockei-
Kindertagesstätte beschlossen:

§ 3
Verpflegungsentsgeh:

(1) Daneben ist für die Teilnahme an der Mittagsversorgung
für die fest zu vereinbarenden Essenstage ein weiteres
Entgelt zu entrichten. Der Magistrat ist berechtigt, die Hö-
he des verpflegungsentdelts jederzeit den anfallenden

§ 3
Verplegungsentgeft
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Kosten anzupassen und durch Beschuss neu festzuset-
zen.

(2) Dieses beträgt pauschal:

a) bei der Teilnahme
85,00 EUR pro Monat,

b) bei der Teilnahme an
EUR pro Monat,

c) bei der Teilnahme an
EUR pro Monat.

an fünf Tagen wöchentlich

zwei Tagen wöchentlich 51,00

drei Tagen wöchentlich 34,00

(3) Für alle Kinder, die kein Mittagsmodul gebucht haben,
werden Schnuppertage bei der Mittagsversorgung angebo-
ten. Die Kinder können gegen eine zusätzliche Gebühr von
9,00 EUR (einschl. Betreuungskosten) auch die Mit-
tagsversorgung der Tagesstätte in Anspruch nehmen.

Die lnanspruchnahme eines solchen Schnuppertages
muss am Tage zuvor bis 12:00 Uhr bei der Kindertages-
stättenleitung angemeldet werden. Gleichzeitig ist das fäl-
lig werdende Entgelt bar zu entrichten. Sollte die geneh-
migte Kapazität der Tagesstätte erreicht sein, können kei-
ne Schnuppertage angeboten werden, da die Kinder mit
einem festen Essensplatz stets Vorrang haben. Jedes
Kind kann höchstens zweimal im Monat einen Schnupper-
tag in Anspruch nehmen. (4) Für das Getränkeangebot und das Frühstücksbuffet wird im

Monat eine Pauschale in Höhe von 10,00 EUR fällig.

Diese Pauschale wird mit dem Verpflegungsgeld monatlich abge-
bucht und ist bindend für alle Kinder der Einrichtung mit dem Auf-
nahmedatum.
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§ 7
finkraittreten

Die Änderung des § 2 Ziffer 3 a)b)-und-c-). der Gebührenordnung
tritt zum 1. August 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt der § 2 Ziffer 3

b)-un-d-e)- der Gebührenordnung zur Satzung der Schöfferstadt
Gernsheim über die Benutzung der Maria-Jockel-Kinderiages-
stätte vom 1. August 2022 außer Kraft.

Die Änderung der Gebührenordnung wird hiermit ausgefertigt.

Gernsheim, den XX.XX.XXXX

Der Magistrat der
Schöfferstadt Gernsheen

Burger, Bürgermeister

§§ 7
n Vzraft.V:reen

Diese Änderung des § 3 der Gebührenordnung zur Satzung der
Schöfferstadt Gernsheim über die Benutzung der Maria-Jockel-
Kindertagesstätte tritt zum 1. März 2026 in Kraft.

Die Änderung der Gebührenordnung wird hiermit ausgefertigt.

Gernsheim, dem )000(.2026

Der Magöstrat der
Schöffersii:adi: Gernsheöm

Burger, Bürgerrneister

Ausferüguingsvermerk

Es wird bestätigt, dass der lnhalt dieser Satzung mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Gernsheim, gez. Burger, Bürgermeister
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